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Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungs-
verband Nord (BÜV Nord) e.V. 

  

 
Eiffestraße 462 · 20537 Hamburg · Tel.: 040/251729-0 · Fax: 040/251729-20 · E-Mail: info@buevnord.de· www.buevnord.de  
 

 

Antrag auf Fremdüberwachung und Zertifizierung 
 

Teil 1: Angaben zum Unternehmen 
 
Wir beantragen die Aufnahme in den Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nord 
(BÜV Nord e.V.) unter der ausdrücklichen Versicherung, dessen Satzung, die Beitragsord-
nung, das jeweils maßgebliche Zertifizierungsprogramm mit dem Fremdüberwachungs- und 
Zertifizierungsverfahren, die Grundsatzbeschlüssen und Bewertungsmaßstäbe des BÜV Nord 
e.V. bzw. des Bundesüberwachungsverbandes Bauprodukte e.V. (BÜV BauPro) in der jeweils 
geltenden Fassung anzuerkennen. Sollte der Antragsteller die Leistungen des BÜV Nord e.V. 
außerhalb einer Mitgliedschaft im Verband wünschen, wird dies durch den Antragsteller form-
los in Schriftform mitgeteilt. Sämtliche in diesem Antrag genannten Regeln behalten auch in 
diesem Falle ihre Gültigkeit und gelten entsprechend.  
 
 
 

Unternehmen: 
 

 
 

 
 

Anschrift: 
 

 
 

Telefon: 
 

Telefax: 
 

E-Mail: 
 

Internet: 
 

Geschäftsführer: 
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Angaben zur  
Registereintragung: 

(Registergericht, Nr.) 

Ansprechpartner: 
weitere/r Ansprechpartner: 

E-Mail Adressen für Verbandsin-
formationen und Rundschreiben:

ggf. abweichende  
Rechnungsanschrift: 

ggf. E-Mailadresse für den 
Rechnungsempfang: 
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Teil 2: Angaben zum Werk 
 
 
 
Anschrift des Werkes:  

  

  

Telefon:  

Telefax:  

E-Mail:  

  

Werkleiter:  

stellv. Werkleiter:  

WPK-Verantwortlicher:  

  

  

Zuständige  
WPK-Prüfstelle: 

 

  

  

Anschrift:  

  

  

Telefon:  

Telefax:  

E-Mail:  

Prüfstellenleiter:  

stellv. Prüfstellenleiter:  
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Teil 3: Angaben zu den beantragten Produkten 

Wir beantragen die Fremdüberwachung und Zertifizierung bzw. die freiwillige Produktprüfung 
für folgende Bauprodukte (zutreffendes bitte ankreuzen): 

3.1 Produktbereich Transportbeton 

3.1.1 gemäß Landesbauordnung (Ü-Zeichen) 

 Beton nach Eigenschaften, Beton nach Zusammensetzung (DIN 1045-2) 
 Beton als Abdichtungsmittel für Auffangräume und Flächen (DIN 1045-2 und DAfStb-

Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (BUmwS)“, 
Teil 2) 

 Beton als Abdichtungsmittel in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gärsubstraten 
und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesi-
ckersäften, mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäf-
ten (DIN 11622-2) 

 Beton für Fahrsilos (einschließlich zugehöriger Abfüllflächen) in Anlagen zum Lagern 
von Gärsubstraten aus landwirtschaftlicher Herkunft und Gärfutter sowie zur Ablei-
tung entstehender Silagesickersäfte (DIN 11622-5) 

 Spritzbeton (DIN EN 14487/DIN 18551) 
 Von DIN 1045 abweichender Beton nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 

Z-3.51-…
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3.2 Produktbereich Kies, Sand, Splitt 

3.2.1 gemäß EU-Bauproduktenverordnung (CE-Zeichen) 

 Gesteinskörnungen für Beton (EN 12620) 
 Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flug-

plätze und andere Verkehrsflächen (EN 13043) 
 Leichte Gesteinskörnungen für Beton, Mörtel und Einpressmörtel (EN 13055-1) 
 Gesteinskörnungen für Mörtel (EN 13139) 
 Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische und hydraulisch gebundene Gemi-

sche für den Ingenieur- und Straßenbau (EN 13242) 
 Ungebundene Gemische (EN 13285), (Bekanntmachung im EU-Amtsblatt ausste-

hend) 
 Wasserbausteine (EN 13383-1) 
 Gesteinskörnungen für Gleisschotter (EN 13450) 

3.2.2 gemäß privatrechtlicher Vereinbarung (Produktqualitätszeichen) 

 Gesteinskörnungen nach EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse (DAfStb Alkali-
Richtlinie) 

 Gesteinskörnungen nach EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse EI aus unbe-
denklichem Vorkommen (DAfStb Alkali-Richtlinie) 

 Gesteinskörnungen nach EN 13139 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse (DAfStb Alkali-
Richtlinie) 

 Freiwillige Produktprüfung für Gesteinskörnungen für Beton (EN 12620) 
 Freiwillige Produktprüfung für Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbe-

handlung Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrs-
flächen (EN 13043) 

 Freiwillige Produktprüfung für Leichte Gesteinskörnungen für Beton, Mörtel und Ein-
pressmörtel (EN 13055-1) 

 Freiwillige Produktprüfung für Gesteinskörnungen für Mörtel (EN 13139) 
 Freiwillige Produktprüfung für Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische und 

hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau (EN 13242) 
 Freiwillige Produktprüfung für Ungebundene Gemische (EN 13285), (Bekanntma-

chung im EU-Amtsblatt ausstehend) 
 Freiwillige Produktprüfung für Wasserbausteine (EN 13383-1) 
 Freiwillige Produktprüfung für Gesteinskörnungen für Gleisschotter (EN 13450) 
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3.3 Produktbereich Mörtel 

 
3.3.1 gemäß EU-Bauproduktenverordnung (CE-Zeichen) 

 
  Mauermörtel (EN 998-2) 

 
 
3.3.2 gemäß Landesbauordnung 

 
  Vergussmörtel, Vergussbeton (DAfStb-Richtlinie für die Herstellung und Verwen-

dung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel) 
  Mauermörtel nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-… 
  Trockenbeton (DIN 1045-2, DAfStb Trockenbeton-Richtlinie) 

 
 
3.3.3 gemäß privatrechtlicher Vereinbarung (Produktqualitätszeichen) 

 
  Freiwillige Produktprüfung für Werkmauermörtel (EN 998-2) 
  Putzmörtel (EN 998-1) 
  Freiwillige Produktprüfung für Putzmörtel (EN 998-1) 
  Estrich (DIN EN 13813) 
  Freiwillige Produktprüfung für Estrich (DIN EN 13813) 
  zeitweise fließfähige selbstverdichtende Verfüllbaustoffe – ZFSV (Flüssigböden) 

 
  



7 / 8 
 
Um eine objektive Evaluierung und Bewertung durchführen zu können, gewähren wir der 
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle Zugang zu  
 

• Standort und Bereich,  
• Personal, 
• Anlagen, 
• Produkten, 
• Aufzeichnungen, 
• Dokumentation und  
• Einsicht in Aufzeichnungen zur Untersuchung von Beschwerden in Bezug auf die 

Einhaltung von Zertifizierungsanforderungen.  
 
Im Falle von (berechtigten) Auflagen seitens der Zertifizierungsstelle im Zusammenhang mit 
der Erfüllung von Zertifizierungsanforderungen verpflichtet sich der Antragsteller, geeignete 
Maßnahmen zu deren Umsetzung zu ergreifen. 
 
Der Antragsteller erklärt sich bereit, die Zertifizierungsanforderungen stets zu erfüllen. Dies 
schließt die Erfüllung der Anforderungen während der laufenden Produktion und die Umset-
zung von Änderungen ein, die durch die Zertifizierungsstelle mitgeteilt werden.  
 
Der Antragsteller erklärt sich ebenfalls bereit, Änderungen im Zertifizierungsprogramm bzw. 
im Bewertungsmaßstab, die sich auf die Zertifizierung auswirken, anzuerkennen und diese zu 
erfüllen. Er erklärt sich weiterhin bereit, bei Änderungen der Produktnormen erforderlichenfalls 
auch Änderungen am Produkt vorzunehmen. 
 
Der Antragsteller ist verpflichtet, der Zertifizierungsstelle formlos Veränderungen im Unterneh-
men und im Werk schriftlich anzuzeigen, insbesondere solche, die die Fähigkeit des Antrag-
stellers  beeinträchtigen könnte, die Zertifizierungsanforderungen zu erfüllen. Solche bzw. wei-
tere Veränderungen können betreffen:  
 

• Gewinnungs- und/oder Aufbereitungsprozess, 
• Zukauf neuer Produkte, 
• den rechtlichen, wirtschaftlichen oder organisatorischen Status bzw. die Eigentü-

merschaft, 
• Organisation und Management (z. B. Schlüsselpositionen, Entscheidungspro-

zesse   oder technisches Personal), 
• Produkt oder Herstellungsmethode, 
• Kontaktadressen und Produktionsstätten, 
• Umfang der Tätigkeiten im Herstellungsverfahren und  
• wesentliche Änderungen am Managementsystem 

 
Der Antragsteller verpflichtet sich, die Zertifizierungsdokumente (Zertifikate, Bescheinigungen, 
Konformitätszeichen etc.) ordnungsgemäß zu verwenden und jegliche irreführende, unberech-
tigte oder die Zertifizierungsstelle in Misskredit bringende Verwendung bzw. Veröffentlichung 
zu unterlassen. 
 
Der Antragsteller verpflichtet sich, bei Aussetzung, Entzug oder Beendigung der Zertifizierung 
 

• jegliche Verwendung der Konformitäts- oder Übereinstimmungszeichen und Be-
züge auf die Zertifizierung zum Beispiel durch eine Weiterverwendung älterer Do-
kumente einzustellen, 

• jegliche Zertifizierungsdokumente zurückzugeben und  
• die Werbung mit von der Zertifizierungsstelle zurückgezogenen Dokumenten un-

verzüglich einzustellen. 
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Der Antragsteller verpflichtet sich, Zertifizierungsdokumente nicht zu verfälschen und nur in 
ihrer Gesamtheit herauszugeben bzw. zu vervielfältigen.  
 
In Bezug auf Beschwerden und Einsprüche seitens des Antragstellers verfügt die Zertifizie-
rungsstelle über ein dokumentiertes Verfahren diese entgegenzunehmen, zu evaluieren und 
Entscheidungen darüber zu treffen. Dabei werden Entscheidungen über Beschwerden und 
Einsprüche nicht durch denjenigen getroffen, der in die Zertifizierungstätigkeit, auf die sich die 
Beschwerde oder der Einspruch bezieht, einbezogen ist. Der Antragsteller wird über das Er-
gebnis und die Beendigung des Beschwerdeverfahrens informiert. 
 
Der Antragsteller verpflichtet sich, dem BÜV Nord e.V. Auskunft über etwaige Beschwerden 
Dritter in Bezug auf von ihm hergestellte Bauprodukte zu geben. 
 
Der BÜV Nord e.V. erteilt den zuständigen Organisationen wie dem Deutschen Institut für 
Bautechnik (DIBt) und der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) bei Bedarf Auskunft 
über das Ergebnis von Zertifizierungsentscheidungen und gewährt ihnen auf Verlangen Ein-
sicht in die betreffenden Unterlagen. Die zuständigen Organisationen haben das Recht, selbst 
oder durch Beauftragte jederzeit während der Betriebsstunden unangemeldet das zertifizierte 
Werk zu betreten und Prüfungen durchzuführen oder durchführen zu lassen. Der Hersteller 
hat das Recht, dabei anwesend oder verantwortlich vertreten zu sein. 
 
Der Antragsteller erklärt sich damit einverstanden, dass der BÜV Nord e.V. in einem auch über 
das Internet öffentlich zugänglichen Verzeichnis auf das Unternehmen und den fremdüber-
wachten und zertifizierten Standort des Werkes unter Angabe von Stammdaten (wie Firmie-
rung, Anschrift, Telefon-, Faxnummer, E-Mail, Internet) sowie dort fremdüberwachte und zer-
tifizierte Bauprodukte hinweist. 
 
 
 
 
   
Ort, Datum  Stempel, Unterschrift 

 
 
von der Zertifizierungsstelle auszufüllen 
 
Ergebnis der Antragsprüfung gem. Abschnitt 13 des Managementsystem-Handbuches 
des BÜV Nord e.V.: 
 
   Der Antrag wird angenommen 
 
   Der Antrag wird angenommen, wenn folgende Informationen vorliegen: 
   
   
   
   Der Antrag wird mit folgender Begründung abgelehnt: 
   
   
   
 
 
Hamburg,        Leiter der Zertifizierungsstelle,  
Ort, Datum 
 

 Funktion, Unterschrift 
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